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Datum
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EHe{ALrern Pnn ENr GEhrANru Pnozess

Mit ideeller (Dr. Ursula Plog erstatte ein Gutachten) und materiefler (die
DGSP steuerte aus dem Maulwurf*Fonds etwas zur Deckung der Prozesskosten bei)
Unterstützung durch die DGSP hat der Berliner Diplom-Pädagoge Peter Lehmann
auch die zweite Prozessrunde um die Einsichnahme in seine Krankenakten gewon-
nen. (Siehe dazu nachstehenden Artikel aus dem "Tagesspieqel".) Lehmann wurde
außerdem unterstützt von Berliner Gruppen: dem Beschwerdezentrum, dem Gesund-
heitsladen und der Irrenoffensive, einem Zusammenschluß ehemaliger Psychiatri
Patienten.
Auf dem Gesundheitstag in Hamburg will Peter Lehmann eine Veranstaltung zum
Thema Akteneinsicht anbieten. Er bi.ttet daher alle DGSP-Mitglieder, ihm Infor-
mationen über die Handhabung von Psychiatrie-Akten zuzuleiten. Diese werden
auf lrlunsch vertraulich behandelt. Adresse: Peter Lehmann, Emdener Str. 33,
10@ Berlin 2L -

Lehmann..veranstaltet die Arbeitsgruppe in Hamburg, weil er befürchtet, daß s
Psychj-ater nicht an das Urteil des Berliner Gerichtes halten. Lehmann: " Nach
dem Elektroschock-Urteil von L954, d.as psychiatri-schen Patienten das Recht auf
Aufklärung t)ber einen solchen Eingriff zugestand, kündigten deutsche Psychia-
ter an, sich nicht an diese Rechtssprechung zu halten. Jetzt, 26 Jahre später,
gewährte das Berliner Landgericht einem ehemaligen Insassen einer psychiatri-
schen Anstalt die Einsichtnahme in seine eigenen Behandlungsunterlagen. Am

1. Juni 1981 wurde dieses Urteil vom Kammergericht Berlin bestätigt. Wiederum
wollen sich Psychiater weigern, die unabhängige Rechtssprechung anzuerkennen.
Wer die Zustände in deutschen Anstalten kennt, weiß, daß die meisten Psychia-
ter berechtigte Angst vor dieser Rechtssprechung haben. Beispiel: Auf Grund
meiner Einsichtnahme in die Akten des Landeskrankenhauses erfuhr ich, daß mei-
ne Menge an llaldol rrochenlang 3 x 2OO (in V'Iorten: zweihundert) Tropfen betrug.
Fürwahr unangenehm, wenn solche Foltermethoden ans Licht der Öffentlichkeit
komnen." Führende deutsche Psychiater haben sich, so Lehmann, nach dem Urteil
bereits öffentlich für die Einführung von Geheimakten ausgesprochen. Danach
soll es künftig einerdoppelte Buchführung' geben. Eine Akte, die man dem
Patienten zeigen kann, eine andere Akte, die ihm nicht zugängtich ist. Lehmann
möchte diese Entwicklung stoppen, daher seine Aktion in Hamburg.

Psychiatriepatient darf die
Krankenakten einsehen
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Urteil des Kammergerldrtes - Nebenpfticht aus dem Behandlungsvertrag

- Der- Sozlalpädagogo Peter Lehmann, von benötige, üB aeinc Lebensfüärung dmach
der Allernatlven Ltsts lilr Ghe[ Sladtralspo- ausrichten zu köm€D" Etwar anderäs crgebe'sten tm Bezlrk Tiergarten lomtdert und eire. sich ü.uch Dicht ous deD, besonderm Umstän-
mal3 Patlert der psychlatrkche! Kllnlk der den lm Bereich der Psychiatrüe. Insbesonderc
Frelen unlversllät, lst relneE ztel, Eltrrtdtt In mh das Gericht nicht öc von der Frelea uni-
selno l(ralkenakto nehDe! rlr lönnen, nähcr versität g€ltend gemadrtc Rückfallgefahr füt
geruckt. Der 20. Zivllseaat der Kammerge- den Kläger, der cr letztlich alr .in;ichtsfähi-
rlchtt _bcstätlgte gestern elnc Entscheldung ger Patimt setbst n verantworteL habe, ob
ersler Instanz gegen dlc Frele unlversltät, mli er sich der befürchteteD, Gefahr aussetzen
der dem Kläger LehmanB dleset necht zuge- wolle.
standen wordel war. Wegen der grundsättll- Die Beteiligtetr der Preten Universität wte.
che[ Pedeutung_ der Fallt hat der Serat dlo derholten gestern in der Berufungsverhandlung
f,evlslott belm Bundesgerlcttshot zugelassen. ihren schon in der ersten Instaiz geltend ge--
Elno Begrllsdung der Urtcllr llegt noih ntcht machten Stöndpunkt. Ergänzend narinte der-Di-Yot. rektor der psychiatnischen Klidk des Univer-

wie berlctrtet, hatts Lehmam sein Interesse sitätsklinikum! chÄrlottaburg, professor
an dem Inhalt der KEnkenakte damit begrün. tielmchen, gerade in der psychiätrie äuoh e,in
det, da3 Gr im Rahmen einer Dissertatio; delr schutzwürdiges Interesso des dokumentieren_
versrjch unterüehmen wolle, rein lndividuel- d€n Antes äaran, bestimmte Einzelheiten der
Ies Leiden allgemein zu erklären. Außerdem Krankenakte nicht offenbar werden zu lassen.
hatte er zum Ausdruck gebracht, dar er seine Dabei geh6 es auch um rehr persönliche Din-lrlahrugen zu konstrukliver Kritik an The. ge aus dem Persönlichkeitsbeieich des Thera-
rapien nutzen wollte, die sicä üuf di€ Behmd- peuten, indem er seine gefühlsmäBige Ein-luls mit Ps-ychopharmaka beschränken- itellunc geqenüber patienien zu refle"litierel

Das Landgericht h&tta €iner Anspruch Leh- hahe, Enüileidmd sel aber die Rückfallge-
mann-s. auf ein'c -allgemeine vertragliche Ne- fahr für den patienten und die Gefähdu--ng
benpflidrt aus dem Behandlungsvärtrag ge- seiner Angehörigen dadurch, da3 deren Angal
stützL Dabei hatts das Gericht der Argümön- ben nicht vertraü[ch behandält würdentötim des Anwalter der Freien Unitersität
widersprochen, da8 nur d;ie Durchsetzuno von Lehmann bezeichneta demgegenüber nicht
Schadensersatzansprüchen cin berechiiqtea die beqehrte Aktenehsicht als antitherapeu-
Interesse für di€ Einsidltnahmc in Kranlien- tisch, sondern die Zustände in der psycNatri.
akten begründen könnte. Entsdleidend sei der schen Anstalt. Dort habo €3 für ihn keinc
aus dem SeLbstbestimmunqsrecht des patietr. 'lherapie gegeben. Er sei vielmehr mit Medi-
ten folgende Grundsatz, däß er Informationm kamenten ,ruhiggestellt' worden Vtrr
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